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Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

Brüssel I-VO

Kapitel I: ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1 

(1) Diese Verordnung ist in Zivil- und Handelssachen anzuwen-
den, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt. Sie
erfasst insbesondere nicht Steuer- und Zollsachen sowie verwal-
tungsrechtliche Angelegenheiten.

(2) Sie ist nicht anzuwenden auf:

a) den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit so-
wie die gesetzliche Vertretung von natürlichen Personen, die
ehelichen Güterstände, das Gebiet des Erbrechts einschließ-
lich des Testamentsrechts;

b) Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren;

c) die soziale Sicherheit;

d) die Schiedsgerichtsbarkeit.

(3) In dieser Verordnung bedeutet der Begriff "Mitgliedstaat"
jeden Mitgliedstaat mit Ausnahme des Königreichs Dänemark.

Artikel 1 

Kapitel II: ZUSTÄNDIGKEIT

Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften

Artikel 2 

(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sind Per-
sonen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Ge-
richten dieses Mitgliedstaats zu verklagen.

(2) Auf Personen, die nicht dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren
Wohnsitz haben, angehören, sind die für Inländer maßgebenden
Zuständigkeitsvorschriften anzuwenden.

Artikel 3 

(1) Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats haben, können vor den Gerichten eines anderen Mit-
gliedstaats nur gemäß den Vorschriften der Abschnitte 2 bis 7 die-
ses Kapitels verklagt werden.

(2) Gegen diese Personen können insbesondere nicht die in An-
hang I aufgeführten innerstaatlichen Zuständigkeitsvorschriften
geltend gemacht werden.

Artikel 4 

(1) Hat der Beklagte keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats, so bestimmt sich vorbehaltlich der Artikel 22 und
23 die Zuständigkeit der Gerichte eines jeden Mitgliedstaats nach
dessen eigenen Gesetzen.

(2) Gegenüber einem Beklagten, der keinen Wohnsitz im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann sich jede Person, die ih-
ren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, in diesem
Staat auf die dort geltenden Zuständigkeitsvorschriften, insbeson-
dere auf die in Anhang I aufgeführten Vorschriften, wie ein Inlän-
der berufen, ohne dass es auf ihre Staatsangehörigkeit ankommt.

Abschnitt 2. Besondere Zuständigkeiten

Artikel 5 

Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats hat, kann in einem anderen Mitgliedstaat verklagt wer-
den:

1. a) wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den
Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Or-
tes, an dem die Verpflichtung erfüllt worden ist oder zu er-
füllen wäre;

b) im Sinne dieser Vorschrift - und sofern nichts anderes ver-
einbart worden ist - ist der Erfüllungsort der Verpflichtung

– für den Verkauf beweglicher Sachen der Ort in einem
Mitgliedstaat, an dem sie nach dem Vertrag geliefert
worden sind oder hätten geliefert werden müssen;
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– für die Erbringung von Dienstleistungen der Ort in ei-
nem Mitgliedstaat, an dem sie nach dem Vertrag erbracht
worden sind oder hätten erbracht werden müssen;

c) ist Buchstabe b) nicht anwendbar, so gilt Buchstabe a);

2. wenn es sich um eine Unterhaltssache handelt, vor dem Ge-
richt des Ortes, an dem der Unterhaltsberechtigte seinen Wohn-
sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder im Falle einer
Unterhaltssache, über die im Zusammenhang mit einem Verfah-
ren in Bezug auf den Personenstand zu entscheiden ist, vor dem
nach seinem Recht für dieses Verfahren zuständigen Gericht, es
sei denn, diese Zuständigkeit beruht lediglich auf der Staatsange-
hörigkeit einer der Parteien;

3. wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die ei-
ner unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche
aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bil-
den, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis
eingetreten ist oder einzutreten droht;

4. wenn es sich um eine Klage auf Schadensersatz oder auf
Wiederherstellung des früheren Zustands handelt, die auf eine mit
Strafe bedrohte Handlung gestützt wird, vor dem Strafgericht, bei
dem die öffentliche Klage erhoben ist, soweit dieses Gericht nach
seinem Recht über zivilrechtliche Ansprüche erkennen kann;

5. wenn es sich um Streitigkeiten aus dem Betrieb einer Zw-
eigniederlassung, einer Agentur oder einer sonstigen Niederlas-
sung handelt, vor dem Gericht des Ortes, an dem sich diese be-
findet;

6. wenn sie in ihrer Eigenschaft als Begründer, trustee oder
Begünstigter eines trust in Anspruch genommen wird, der auf-
grund eines Gesetzes oder durch schriftlich vorgenommenes oder
schriftlich bestätigtes Rechtsgeschäft errichtet worden ist, vor den
Gerichten des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der trust
seinen Sitz hat;

7. wenn es sich um eine Streitigkeit wegen der Zahlung von
Berge- und Hilfslohn handelt, der für Bergungs- oder Hilfelei-
stungsarbeiten gefordert wird, die zugunsten einer Ladung oder
einer Frachtforderung erbracht worden sind, vor dem Gericht, in
dessen Zuständigkeitsbereich diese Ladung oder die entsprechen-
de Frachtforderung

a) mit Arrest belegt worden ist, um die Zahlung zu gewährlei-
sten, oder

b) mit Arrest hätte belegt werden können, jedoch dafür eine
Bürgschaft oder eine andere Sicherheit geleistet worden ist;

diese Vorschrift ist nur anzuwenden, wenn behauptet wird, dass
der Beklagte Rechte an der Ladung oder an der Frachtforderung
hat oder zur Zeit der Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten hatte.

Artikel 6 

Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats hat, kann auch verklagt werden:

1. wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, vor dem
Gericht des Ortes, an dem einer der Beklagten seinen Wohnsitz
hat, sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben
ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung gebo-
ten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren wi-
dersprechende Entscheidungen ergehen könnten;

2. wenn es sich um eine Klage auf Gewährleistung oder um eine
Interventionsklage handelt, vor dem Gericht des Hauptprozesses,
es sei denn, dass die Klage nur erhoben worden ist, um diese Per-
son dem für sie zuständigen Gericht zu entziehen;

3. wenn es sich um eine Widerklage handelt, die auf denselben
Vertrag oder Sachverhalt wie die Klage selbst gestützt wird, vor
dem Gericht, bei dem die Klage selbst anhängig ist;

4. wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Ge-
genstand des Verfahrens bilden und die Klage mit einer Klage we-
gen dinglicher Rechte an unbeweglichen Sachen gegen denselben
Beklagten verbunden werden kann, vor dem Gericht des Mitglied-
staats, in dessen Hoheitsgebiet die unbewegliche Sache belegen
ist.

Artikel 7 

Ist ein Gericht eines Mitgliedstaats nach dieser Verordnung zur
Entscheidung in Verfahren wegen einer Haftpflicht aufgrund der
Verwendung oder des Betriebs eines Schiffes zuständig, so ent-
scheidet dieses oder ein anderes an seiner Stelle durch das Recht
dieses Mitgliedstaats bestimmtes Gericht auch über Klagen auf
Beschränkung dieser Haftung.

Abschnitt 3. Zuständigkeit für Versicherungssachen

Artikel 8 

Für Klagen in Versicherungssachen bestimmt sich die Zustän-
digkeit unbeschadet des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5
nach diesem Abschnitt.

Artikel 9 

(1) Ein Versicherer, der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats hat, kann verklagt werden:

a) vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem er seinen Wohn-
sitz hat,

b) in einem anderen Mitgliedstaat bei Klagen des Versiche-
rungsnehmers, des Versicherten oder des Begünstigten vor
dem Gericht des Ortes, an dem der Kläger seinen Wohnsitz
hat, oder

c) falls es sich um einen Mitversicherer handelt, vor dem Ge-
richt eines Mitgliedstaats, bei dem der federführende Versi-
cherer verklagt wird.
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(2) Hat der Versicherer im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
keinen Wohnsitz, besitzt er aber in einem Mitgliedstaat eine Zw-
eigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung, so wird
er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behandelt, wie wenn er
seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats hätte.

Artikel 10 

Bei der Haftpflichtversicherung oder bei der Versicherung von
unbeweglichen Sachen kann der Versicherer außerdem vor dem
Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten
ist, verklagt werden. Das Gleiche gilt, wenn sowohl bewegliche
als auch unbewegliche Sachen in ein und demselben Versiche-
rungsvertrag versichert und von demselben Schadensfall betrof-
fen sind.

Artikel 11 

(1) Bei der Haftpflichtversicherung kann der Versicherer auch
vor das Gericht, bei dem die Klage des Geschädigten gegen den
Versicherten anhängig ist, geladen werden, sofern dies nach dem
Recht des angerufenen Gerichts zulässig ist.

(2) Auf eine Klage, die der Geschädigte unmittelbar gegen den
Versicherer erhebt, sind die Artikel 8, 9 und 10 anzuwenden, so-
fern eine solche unmittelbare Klage zulässig ist.

(3) Sieht das für die unmittelbare Klage maßgebliche Recht die
Streitverkündung gegen den Versicherungsnehmer oder den Ver-
sicherten vor, so ist dasselbe Gericht auch für diese Personen zu-
ständig.

Artikel 12 

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 3
kann der Versicherer nur vor den Gerichten des Mitgliedstaats
klagen, in dessen Hoheitsgebiet der Beklagte seinen Wohnsitz
hat, ohne Rücksicht darauf, ob dieser Versicherungsnehmer, Ver-
sicherter oder Begünstigter ist.

(2) Die Vorschriften dieses Abschnitts lassen das Recht unbe-
rührt, eine Widerklage vor dem Gericht zu erheben, bei dem die
Klage selbst gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts anhän-
gig ist.

Artikel 13 

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Ver-
einbarung nur abgewichen werden:

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit
getroffen wird,

2. wenn sie dem Versicherungsnehmer, Versicherten oder Be-
günstigten die Befugnis einräumt, andere als die in diesem Ab-
schnitt angeführten Gerichte anzurufen,

3. wenn sie zwischen einem Versicherungsnehmer und einem
Versicherer, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Mitglied-

staat haben, getroffen ist, um die Zuständigkeit der Gerichte die-
ses Staates auch für den Fall zu begründen, dass das schädigende
Ereignis im Ausland eintritt, es sei denn, dass eine solche Verein-
barung nach dem Recht dieses Staates nicht zulässig ist,

4. wenn sie von einem Versicherungsnehmer geschlossen ist,
der seinen Wohnsitz nicht in einem Mitgliedstaat hat, ausgenom-
men soweit sie eine Versicherung, zu deren Abschluss eine ge-
setzliche Verpflichtung besteht, oder die Versicherung von unbe-
weglichen Sachen in einem Mitgliedstaat betrifft, oder

5. wenn sie einen Versicherungsvertrag betrifft, soweit dieser
eines oder mehrere der in Artikel 14 aufgeführten Risiken deckt.

Artikel 14 

Die in Artikel 13 Nummer 5 erwähnten Risiken sind die fol-
genden:

1. sämtliche Schäden

a) an Seeschiffen, Anlagen vor der Küste und auf hoher See
oder Luftfahrzeugen aus Gefahren, die mit ihrer Verwendung
zu gewerblichen Zwecken verbunden sind,

b) an Transportgütern, ausgenommen Reisegepäck der Passa-
giere, wenn diese Güter ausschließlich oder zum Teil mit die-
sen Schiffen oder Luftfahrzeugen befördert werden;

2. Haftpflicht aller Art, mit Ausnahme der Haftung für Perso-
nenschäden an Passagieren oder Schäden an deren Reisegepäck,

a) aus der Verwendung oder dem Betrieb von Seeschiffen, An-
lagen oder Luftfahrzeugen gemäß Nummer 1 Buchstabe a),
es sei denn, dass - was die letztgenannten betrifft - nach den
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das Luftfahr-
zeug eingetragen ist, Gerichtsstandsvereinbarungen für die
Versicherung solcher Risiken untersagt sind,

b) für Schäden, die durch Transportgüter während einer Be-
förderung im Sinne von Nummer 1 Buchstabe b) verursacht
werden;

3. finanzielle Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung
oder dem Betrieb von Seeschiffen, Anlagen oder Luftfahrzeugen
gemäß Nummer 1 Buchstabe a), insbesondere Fracht- oder Char-
terverlust;

4. irgendein zusätzliches Risiko, das mit einem der unter den
Nummern 1 bis 3 genannten Risiken in Zusammenhang steht;

5. unbeschadet der Nummern 1 bis 4 alle "Großrisiken" entspre-
chend der Begriffsbestimmung in der Richtlinie 73/239/EWG des
Rates (7), geändert durch die Richtlinie 88/357/EWG (8) und die
Richtlinie 90/618/EWG (9), in der jeweils geltenden Fassung.
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Abschnitt 4. Zuständigkeit bei Verbrauchersachen

Artikel 15 

(1) Bilden ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag, den
eine Person, der Verbraucher, zu einem Zweck geschlossen hat,
der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Per-
son zugerechnet werden kann, den Gegenstand des Verfahrens, so
bestimmt sich die Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 4 und
des Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Abschnitt,

a) wenn es sich um den Kauf beweglicher Sachen auf Teilzah-
lung handelt,

b) wenn es sich um ein in Raten zurückzuzahlendes Darlehen
oder ein anderes Kreditgeschäft handelt, das zur Finanzie-
rung eines Kaufs derartiger Sachen bestimmt ist, oder

c) in allen anderen Fällen, wenn der andere Vertragspartner in
dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher
seinen Wohnsitz hat, eine berufliche oder gewerbliche Tätig-
keit ausübt oder eine solche auf irgend einem Wege auf diesen
Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, einschließlich dieses
Mitgliedstaats, ausrichtet und der Vertrag in den Bereich die-
ser Tätigkeit fällt.

(2) Hat der Vertragspartner des Verbrauchers im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats keinen Wohnsitz, besitzt er aber in einem Mit-
gliedstaat eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Nie-
derlassung, so wird er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so be-
handelt, wie wenn er seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses
Staates hätte.

(3) Dieser Abschnitt ist nicht auf Beförderungsverträge mit
Ausnahme von Reiseverträgen, die für einen Pauschalpreis kom-
binierte Beförderungs- und Unterbringungsleistungen vorsehen,
anzuwenden.

Artikel 16 

(1) Die Klage eines Verbrauchers gegen den anderen Vertrags-
partner kann entweder vor den Gerichten des Mitgliedstaats erho-
ben werden, in dessen Hoheitsgebiet dieser Vertragspartner seinen
Wohnsitz hat, oder vor dem Gericht des Ortes, an dem der Ver-
braucher seinen Wohnsitz hat.

(2) Die Klage des anderen Vertragspartners gegen den Verbrau-
cher kann nur vor den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben wer-
den, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat.

(3) Die Vorschriften dieses Artikels lassen das Recht unberührt,
eine Widerklage vor dem Gericht zu erheben, bei dem die Klage
selbst gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts anhängig ist.

Artikel 17 

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Ver-
einbarung nur abgewichen werden:

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit
getroffen wird,

2. wenn sie dem Verbraucher die Befugnis einräumt, andere als
die in diesem Abschnitt angeführten Gerichte anzurufen, oder

3. wenn sie zwischen einem Verbraucher und seinem Vertrags-
partner, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Mitgliedstaat ha-
ben, getroffen ist und die Zuständigkeit der Gerichte dieses Mit-
gliedstaats begründet, es sei denn, dass eine solche Vereinbarung
nach dem Recht dieses Mitgliedstaats nicht zulässig ist.

Abschnitt 5. Zuständigkeit für individuelle Arbeitsverträge

Artikel 18 

(1) Bilden ein individueller Arbeitsvertrag oder Ansprüche aus
einem individuellen Arbeitsvertrag den Gegenstand des Verfah-
rens, so bestimmt sich die Zuständigkeit unbeschadet des Artikels
4 und des Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Abschnitt.

(2) Hat der Arbeitgeber, mit dem der Arbeitnehmer einen indi-
viduellen Arbeitsvertrag geschlossen hat, im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats keinen Wohnsitz, besitzt er aber in einem Mitglied-
staat eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlas-
sung, so wird er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behandelt,
wie wenn er seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Mitglied-
staats hätte.

Artikel 19 

Ein Arbeitgeber, der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats hat, kann verklagt werden:

1. vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem er seinen Wohn-
sitz hat, oder

2. in einem anderen Mitgliedstaat

a) vor dem Gericht des Ortes, an dem der Arbeitnehmer ge-
wöhnlich seine Arbeit verrichtet oder zuletzt gewöhnlich ver-
richtet hat, oder

b) wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit gewöhnlich nicht in ein
und demselben Staat verrichtet oder verrichtet hat, vor dem
Gericht des Ortes, an dem sich die Niederlassung, die den
Arbeitnehmer eingestellt hat, befindet bzw. befand.

Artikel 20 

(1) Die Klage des Arbeitgebers kann nur vor den Gerichten des
Mitgliedstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet der Ar-
beitnehmer seinen Wohnsitz hat.

(2) Die Vorschriften dieses Abschnitts lassen das Recht unbe-
rührt, eine Widerklage vor dem Gericht zu erheben, bei dem die
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Klage selbst gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts anhän-
gig ist.

Artikel 21 

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Ver-
einbarung nur abgewichen werden,

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit
getroffen wird oder

2. wenn sie dem Arbeitnehmer die Befugnis einräumt, andere
als die in diesem Abschnitt angeführten Gerichte anzurufen.

Abschnitt 6. Ausschließliche Zuständigkeiten

Artikel 22 

Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz sind ausschließlich zustän-
dig:

1. für Klagen, welche dingliche Rechte an unbeweglichen Sa-
chen sowie die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen zum
Gegenstand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die un-
bewegliche Sache belegen ist.

Jedoch sind für Klagen betreffend die Miete oder Pacht unbe-
weglicher Sachen zum vorübergehenden privaten Gebrauch für
höchstens sechs aufeinander folgende Monate auch die Gerichte
des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Beklagte seinen Wohn-
sitz hat, sofern es sich bei dem Mieter oder Pächter um eine na-
türliche Person handelt und der Eigentümer sowie der Mieter oder
Pächter ihren Wohnsitz in demselben Mitgliedstaat haben;

2. für Klagen, welche die Gültigkeit, die Nichtigkeit oder die
Auflösung einer Gesellschaft oder juristischen Person oder die
Gültigkeit der Beschlüsse ihrer Organe zum Gegenstand haben,
die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Ge-
sellschaft oder juristische Person ihren Sitz hat. Bei der Entschei-
dung darüber, wo der Sitz sich befindet, wendet das Gericht die
Vorschriften seines Internationalen Privatrechts an;

3. für Klagen, welche die Gültigkeit von Eintragungen in öf-
fentliche Register zum Gegenstand haben, die Gerichte des Mit-
gliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Register geführt werden;

4. für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von
Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte,
die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegen-
stand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheits-
gebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorge-
nommen worden ist oder aufgrund eines Gemeinschaftsrechtsakts
oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenom-
men gilt.

Unbeschadet der Zuständigkeit des Europäischen Patentamts
nach dem am 5. Oktober 1973 in München unterzeichneten Über-
einkommen über die Erteilung europäischer Patente sind die Ge-
richte eines jeden Mitgliedstaats ohne Rücksicht auf den Wohnsitz
der Parteien für alle Verfahren ausschließlich zuständig, welche
die Erteilung oder die Gültigkeit eines europäischen Patents zum
Gegenstand haben, das für diesen Staat erteilt wurde;

5. für Verfahren, welche die Zwangsvollstreckung aus Entschei-
dungen zum Gegenstand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats,
in dessen Hoheitsgebiet die Zwangsvollstreckung durchgeführt
werden soll oder durchgeführt worden ist.

Abschnitt 7. Vereinbarung über die Zuständigkeit

Artikel 23 

(1) Haben die Parteien, von denen mindestens eine ihren Wohn-
sitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, vereinbart, dass
ein Gericht oder die Gerichte eines Mitgliedstaats über eine be-
reits entstandene Rechtsstreitigkeit oder über eine künftige aus
einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitig-
keit entscheiden sollen, so sind dieses Gericht oder die Gerichte
dieses Mitgliedstaats zuständig. Dieses Gericht oder die Gerich-
te dieses Mitgliedstaats sind ausschließlich zuständig, sofern die
Parteien nichts anderes vereinbart haben. Eine solche Gerichts-
standsvereinbarung muss geschlossen werden

a) schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung,

b) in einer Form, welche den Gepflogenheiten entspricht, die
zwischen den Parteien entstanden sind, oder

c) im internationalen Handel in einer Form, die einem Handels-
brauch entspricht, den die Parteien kannten oder kennen mus-
sten und den Parteien von Verträgen dieser Art in dem be-
treffenden Geschäftszweig allgemein kennen und regelmäßig
beachten.

(2) Elektronische Übermittlungen, die eine dauerhafte Auf-
zeichnung der Vereinbarung ermöglichen, sind der Schriftform
gleichgestellt.

(3) Wenn eine solche Vereinbarung von Parteien geschlossen
wurde, die beide ihren Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats haben, so können die Gerichte der anderen Mitglied-
staaten nicht entscheiden, es sei denn, das vereinbarte Gericht oder
die vereinbarten Gerichte haben sich rechtskräftig für unzuständig
erklärt.

(4) Ist in schriftlich niedergelegten trust-Bedingungen be-
stimmt, dass über Klagen gegen einen Begründer, trustee oder
Begünstigten eines trust ein Gericht oder die Gerichte eines Mit-
gliedstaats entscheiden sollen, so ist dieses Gericht oder sind die-
se Gerichte ausschließlich zuständig, wenn es sich um Beziehun-
gen zwischen diesen Personen oder ihre Rechte oder Pflichten im
Rahmen des trust handelt.

(5) Gerichtsstandsvereinbarungen und entsprechende Bestim-
mungen in trust-Bedingungen haben keine rechtliche Wirkung,
wenn sie den Vorschriften der Artikel 13, 17 und 21 zuwiderlaufen
oder wenn die Gerichte, deren Zuständigkeit abbedungen wird,
aufgrund des Artikels 22 ausschließlich zuständig sind.
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Artikel 24 

Sofern das Gericht eines Mitgliedstaats nicht bereits nach ande-
ren Vorschriften dieser Verordnung zuständig ist, wird es zustän-
dig, wenn sich der Beklagte vor ihm auf das Verfahren einlässt.
Dies gilt nicht, wenn der Beklagte sich einlässt, um den Mangel
der Zuständigkeit geltend zu machen oder wenn ein anderes Ge-
richt aufgrund des Artikels 22 ausschließlich zuständig ist.

Abschnitt 8. Prüfung der Zuständig-
keit und der Zulässigkeit des Verfahrens

Artikel 25 

Das Gericht eines Mitgliedstaats hat sich von Amts wegen für
unzuständig zu erklären, wenn es wegen einer Streitigkeit ange-
rufen wird, für die das Gericht eines anderen Mitgliedstaats auf-
grund des Artikels 22 ausschließlich zuständig ist.

Artikel 26 

(1) Lässt sich der Beklagte, der seinen Wohnsitz im Hoheitsge-
biet eines Mitgliedstaats hat und der vor den Gerichten eines an-
deren Mitgliedstaats verklagt wird, auf das Verfahren nicht ein, so
hat sich das Gericht von Amts wegen für unzuständig zu erklären,
wenn seine Zuständigkeit nicht nach dieser Verordnung begrün-
det ist.

(2) Das Gericht hat das Verfahren so lange auszusetzen, bis
festgestellt ist, dass es dem Beklagten möglich war, das ver-
fahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schrift-
stück so rechtzeitig zu empfangen, dass er sich verteidigen konnte
oder dass alle hierzu erforderlichen Maßnahmen getroffen worden
sind.

(3) An die Stelle von Absatz 2 tritt Artikel 19 der Verordnung
(EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustel-
lung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil-
oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (10), wenn das verfah-
renseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück
nach der genannten Verordnung von einem Mitgliedstaat in einen
anderen zu übermitteln war.

(4) Sind die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1348/
2000 nicht anwendbar, so gilt Artikel 15 des Haager Überein-
kommens vom 15. November 1965 über die Zustellung gericht-
licher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil-
und Handelssachen, wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück
oder ein gleichwertiges Schriftstück nach dem genannten Über-
einkommen zu übermitteln war.

Abschnitt 9. Rechtshängigkeit und
im Zusammenhang stehende Verfahren

Artikel 27 

(1) Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Kla-
gen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien an-
hängig gemacht, so setzt das später angerufene Gericht das Ver-
fahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst an-
gerufenen Gerichts feststeht.

(2) Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts
feststeht, erklärt sich das später angerufene Gericht zugunsten die-
ses Gerichts für unzuständig.

Artikel 28 

(1) Sind bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen,
die im Zusammenhang stehen, anhängig, so kann jedes später an-
gerufene Gericht das Verfahren aussetzen.

(2) Sind diese Klagen in erster Instanz anhängig, so kann sich
jedes später angerufene Gericht auf Antrag einer Partei auch für
unzuständig erklären, wenn das zuerst angerufene Gericht für die
betreffenden Klagen zuständig ist und die Verbindung der Klagen
nach seinem Recht zulässig ist.

(3) Klagen stehen im Sinne dieses Artikels im Zusammen-
hang, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist,
dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten er-
scheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren wider-
sprechende Entscheidungen ergehen könnten.

Artikel 29 

Ist für die Klagen die ausschließliche Zuständigkeit mehrerer
Gerichte gegeben, so hat sich das zuletzt angerufene Gericht zu-
gunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklä-
ren.

Artikel 30 

Für die Zwecke dieses Abschnitts gilt ein Gericht als angerufen:

1. zu dem Zeitpunkt, zu dem das verfahrenseinleitende Schrift-
stück oder ein gleichwertiges Schriftstück bei Gericht eingereicht
worden ist, vorausgesetzt, dass der Kläger es in der Folge nicht
versäumt hat, die ihm obliegenden Maßnahmen zu treffen, um die
Zustellung des Schriftstücks an den Beklagten zu bewirken, oder

2. falls die Zustellung an den Beklagten vor Einreichung des
Schriftstücks bei Gericht zu bewirken ist, zu dem Zeitpunkt, zu
dem die für die Zustellung verantwortliche Stelle das Schriftstück
erhalten hat, vorausgesetzt, dass der Kläger es in der Folge nicht
versäumt hat, die ihm obliegenden Maßnahmen zu treffen, um das
Schriftstück bei Gericht einzureichen.
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Abschnitt 10. Einstweilige Maßnahmen einschließ-
lich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind

Artikel 31 

Die im Recht eines Mitgliedstaats vorgesehenen einstweiligen
Maßnahmen einschließlich solcher, die auf eine Sicherung gerich-
tet sind, können bei den Gerichten dieses Staates auch dann bean-
tragt werden, wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das
Gericht eines anderen Mitgliedstaats aufgrund dieser Verordnung
zuständig ist.

Kapitel III: ANERKENNUNG
UND VOLLSTRECKUNG

Artikel 32 

Unter "Entscheidung" im Sinne dieser Verordnung ist jede von
einem Gericht eines Mitgliedstaats erlassene Entscheidung zu
verstehen, ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung wie Urteil, Be-
schluss, Zahlungsbefehl oder Vollstreckungsbescheid, einschließ-
lich des Kostenfestsetzungsbeschlusses eines Gerichtsbedienste-
ten.

Abschnitt 1. Anerkennung

Artikel 33 

(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen
werden in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es
hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.

(2) Bildet die Frage, ob eine Entscheidung anzuerkennen ist, als
solche den Gegenstand eines Streites, so kann jede Partei, welche
die Anerkennung geltend macht, in dem Verfahren nach den Ab-
schnitten 2 und 3 dieses Kapitels die Feststellung beantragen, dass
die Entscheidung anzuerkennen ist.

(3) Wird die Anerkennung in einem Rechtsstreit vor dem Ge-
richt eines Mitgliedstaats, dessen Entscheidung von der Anerken-
nung abhängt, verlangt, so kann dieses Gericht über die Anerken-
nung entscheiden.

Artikel 34 

Eine Entscheidung wird nicht anerkannt, wenn

1. die Anerkennung der öffentlichen Ordnung (ordre public) des
Mitgliedstaats, in dem sie geltend gemacht wird, offensichtlich
widersprechen würde;

2. dem Beklagten, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen
hat, das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwerti-
ges Schriftstück nicht so rechtzeitig und in einer Weise zugestellt
worden ist, dass er sich verteidigen konnte, es sei denn, der Be-

klagte hat gegen die Entscheidung keinen Rechtsbehelf eingelegt,
obwohl er die Möglichkeit dazu hatte;

3. sie mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen den-
selben Parteien in dem Mitgliedstaat, in dem die Anerkennung
geltend gemacht wird, ergangen ist;

4. sie mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist, die in ei-
nem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat zwischen den-
selben Parteien in einem Rechtsstreit wegen desselben Anspruchs
ergangen ist, sofern die frühere Entscheidung die notwendigen
Voraussetzungen für ihre Anerkennung in dem Mitgliedstaat er-
füllt, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird.

Artikel 35 

(1) Eine Entscheidung wird ferner nicht anerkannt, wenn die
Vorschriften der Abschnitte 3, 4 und 6 des Kapitels II verletzt wor-
den sind oder wenn ein Fall des Artikels 72 vorliegt.

(2) Das Gericht oder die sonst befugte Stelle des Mitgliedstaats,
in dem die Anerkennung geltend gemacht wird, ist bei der Prü-
fung, ob eine der in Absatz 1 angeführten Zuständigkeiten gege-
ben ist, an die tatsächlichen Feststellungen gebunden, aufgrund
deren das Gericht des Ursprungsmitgliedstaats seine Zuständig-
keit angenommen hat.

(3) Die Zuständigkeit der Gerichte des Ursprungsmitgliedstaats
darf, unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1, nicht nach-
geprüft werden. Die Vorschriften über die Zuständigkeit gehören
nicht zur öffentlichen Ordnung (ordre public) im Sinne des Arti-
kels 34 Nummer 1.

Artikel 36 

Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache
selbst nachgeprüft werden.

Artikel 37 

(1) Das Gericht eines Mitgliedstaats, vor dem die Anerkennung
einer in einem anderen Mitgliedstaat ergangenen Entscheidung
geltend gemacht wird, kann das Verfahren aussetzen, wenn gegen
die Entscheidung ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt worden
ist.

(2) Das Gericht eines Mitgliedstaats, vor dem die Anerkennung
einer in Irland oder im Vereinigten Königreich ergangenen Ent-
scheidung geltend gemacht wird, kann das Verfahren aussetzen,
wenn die Vollstreckung der Entscheidung im Ursprungsmitglied-
staat wegen der Einlegung eines Rechtsbehelfs einstweilen einge-
stellt ist.
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Abschnitt 2. Vollstreckung

Artikel 38 

(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen, die
in diesem Staat vollstreckbar sind, werden in einem anderen Mit-
gliedstaat vollstreckt, wenn sie dort auf Antrag eines Berechtigten
für vollstreckbar erklärt worden sind.

(2) Im Vereinigten Königreich jedoch wird eine derartige Ent-
scheidung in England und Wales, in Schottland oder in Nordir-
land vollstreckt, wenn sie auf Antrag eines Berechtigten zur Voll-
streckung in dem betreffenden Teil des Vereinigten Königreichs
registriert worden ist.

Artikel 39 

(1) Der Antrag ist an das Gericht oder die sonst befugte Stelle
zu richten, die in Anhang II aufgeführt ist.

(2) Die örtliche Zuständigkeit wird durch den Wohnsitz des
Schuldners oder durch den Ort, an dem die Zwangsvollstreckung
durchgeführt werden soll, bestimmt.

Artikel 40 

(1) Für die Stellung des Antrags ist das Recht des Voll-
streckungsmitgliedstaats maßgebend.

(2) Der Antragsteller hat im Bezirk des angerufenen Gerichts
ein Wahldomizil zu begründen. Ist das Wahldomizil im Recht des
Vollstreckungsmitgliedstaats nicht vorgesehen, so hat der Antrag-
steller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

(3) Dem Antrag sind die in Artikel 53 angeführten Urkunden
beizufügen.

Artikel 41 

Sobald die in Artikel 53 vorgesehenen Förmlichkeiten erfüllt
sind, wird die Entscheidung unverzüglich für vollstreckbar er-
klärt, ohne dass eine Prüfung nach den Artikeln 34 und 35 erfolgt.
Der Schuldner erhält in diesem Abschnitt des Verfahrens keine
Gelegenheit, eine Erklärung abzugeben.

Artikel 42 

(1) Die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbarerklä-
rung wird dem Antragsteller unverzüglich in der Form mitgeteilt,
die das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats vorsieht.

(2) Die Vollstreckbarerklärung und, soweit dies noch nicht ge-
schehen ist, die Entscheidung werden dem Schuldner zugestellt.

Artikel 43 

(1) Gegen die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckba-
rerklärung kann jede Partei einen Rechtsbehelf einlegen.

(2) Der Rechtsbehelf wird bei dem in Anhang III aufgeführten
Gericht eingelegt.

(3) Über den Rechtsbehelf wird nach den Vorschriften entschie-
den, die für Verfahren mit beiderseitigem rechtlichen Gehör maß-
gebend sind.

(4) Lässt sich der Schuldner auf das Verfahren vor dem mit
dem Rechtsbehelf des Antragstellers befassten Gericht nicht ein,
so ist Artikel 26 Absätze 2 bis 4 auch dann anzuwenden, wenn
der Schuldner seinen Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats hat.

(5) Der Rechtsbehelf gegen die Vollstreckbarerklärung ist in-
nerhalb eines Monats nach ihrer Zustellung einzulegen. Hat der
Schuldner seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines anderen Mit-
gliedstaats als dem, in dem die Vollstreckbarerklärung ergangen
ist, so beträgt die Frist für den Rechtsbehelf zwei Monate und be-
ginnt von dem Tage an zu laufen, an dem die Vollstreckbarerklä-
rung ihm entweder in Person oder in seiner Wohnung zugestellt
worden ist. Eine Verlängerung dieser Frist wegen weiter Entfer-
nung ist ausgeschlossen.

Artikel 44 

Gegen die Entscheidung, die über den Rechtsbehelf ergangen
ist, kann nur ein Rechtsbehelf nach Anhang IV eingelegt werden.

Artikel 45 

(1) Die Vollstreckbarerklärung darf von dem mit einem Rechts-
behelf nach Artikel 43 oder Artikel 44 befassten Gericht nur aus
einem der in den Artikeln 34 und 35 aufgeführten Gründe versagt
oder aufgehoben werden. Das Gericht erlässt seine Entscheidung
unverzüglich.

(2) Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache
selbst nachgeprüft werden.

Artikel 46 

(1) Das nach Artikel 43 oder Artikel 44 mit dem Rechtsbehelf
befasste Gericht kann auf Antrag des Schuldners das Verfahren
aussetzen, wenn gegen die Entscheidung im Ursprungsmitglied-
staat ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt oder die Frist für
einen solchen Rechtsbehelf noch nicht verstrichen ist; in letzterem
Fall kann das Gericht eine Frist bestimmen, innerhalb deren der
Rechtsbehelf einzulegen ist.

(2) Ist die Entscheidung in Irland oder im Vereinigten König-
reich ergangen, so gilt jeder im Ursprungsmitgliedstaat statthafte
Rechtsbehelf als ordentlicher Rechtsbehelf im Sinne von Absatz
1.

(3) Das Gericht kann auch die Zwangsvollstreckung von der
Leistung einer Sicherheit, die es bestimmt, abhängig machen.
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Artikel 47 

(1) Ist eine Entscheidung nach dieser Verordnung anzuerken-
nen, so ist der Antragsteller nicht daran gehindert, einstweilige
Maßnahmen einschließlich solcher, die auf eine Sicherung gerich-
tet sind, nach dem Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats in An-
spruch zu nehmen, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung nach
Artikel 41 bedarf.

(2) Die Vollstreckbarerklärung gibt die Befugnis, solche Maß-
nahmen zu veranlassen.

(3) Solange die in Artikel 43 Absatz 5 vorgesehene Frist für den
Rechtsbehelf gegen die Vollstreckbarerklärung läuft und solange
über den Rechtsbehelf nicht entschieden ist, darf die Zwangsvoll-
streckung in das Vermögen des Schuldners nicht über Maßnah-
men zur Sicherung hinausgehen.

Artikel 48 

(1) Ist durch die ausländische Entscheidung über mehrere mit
der Klage geltend gemachte Ansprüche erkannt und kann die Voll-
streckbarerklärung nicht für alle Ansprüche erteilt werden, so er-
teilt das Gericht oder die sonst befugte Stelle sie für einen oder
mehrere dieser Ansprüche.

(2) Der Antragsteller kann beantragen, dass die Vollstreckbar-
erklärung nur für einen Teil des Gegenstands der Verurteilung er-
teilt wird.

Artikel 49 

Ausländische Entscheidungen, die auf Zahlung eines Zwangs-
gelds lauten, sind im Vollstreckungsmitgliedstaat nur vollstreck-
bar, wenn die Höhe des Zwangsgelds durch die Gerichte des Ur-
sprungsmitgliedstaats endgültig festgesetzt ist.

Artikel 50 

Ist dem Antragsteller im Ursprungsmitgliedstaat ganz oder teil-
weise Prozesskostenhilfe oder Kosten- und Gebührenbefreiung
gewährt worden, so genießt er in dem Verfahren nach diesem Ab-
schnitt hinsichtlich der Prozesskostenhilfe oder der Kosten- und
Gebührenbefreiung die günstigste Behandlung, die das Recht des
Vollstreckungsmitgliedstaats vorsieht.

Artikel 51 

Der Partei, die in einem Mitgliedstaat eine in einem anderen
Mitgliedstaat ergangene Entscheidung vollstrecken will, darf we-
gen ihrer Eigenschaft als Ausländer oder wegen Fehlens eines in-
ländischen Wohnsitzes oder Aufenthalts eine Sicherheitsleistung
oder Hinterlegung, unter welcher Bezeichnung es auch sei, nicht
auferlegt werden.

Artikel 52 

Im Vollstreckungsmitgliedstaat dürfen im Vollstreckbarerklä-
rungsverfahren keine nach dem Streitwert abgestuften Stempel-
abgaben oder Gebühren erhoben werden.

Abschnitt 3. Gemeinsame Vorschriften

Artikel 53 

(1) Die Partei, die die Anerkennung einer Entscheidung geltend
macht oder eine Vollstreckbarerklärung beantragt, hat eine Aus-
fertigung der Entscheidung vorzulegen, die die für ihre Beweis-
kraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.

(2) Unbeschadet des Artikels 55 hat die Partei, die eine Voll-
streckbarerklärung beantragt, ferner die Bescheinigung nach Ar-
tikel 54 vorzulegen.

Artikel 54 

Das Gericht oder die sonst befugte Stelle des Mitgliedstaats, in
dem die Entscheidung ergangen ist, stellt auf Antrag die Beschei-
nigung unter Verwendung des Formblatts in Anhang V dieser Ver-
ordnung aus.

Artikel 55 

(1) Wird die Bescheinigung nach Artikel 54 nicht vorgelegt, so
kann das Gericht oder die sonst befugte Stelle eine Frist bestim-
men, innerhalb deren die Bescheinigung vorzulegen ist, oder sich
mit einer gleichwertigen Urkunde begnügen oder von der Vorlage
der Bescheinigung befreien, wenn es oder sie eine weitere Klä-
rung nicht für erforderlich hält.

(2) Auf Verlangen des Gerichts oder der sonst befugten Stelle
ist eine Übersetzung der Urkunden vorzulegen. Die Übersetzung
ist von einer hierzu in einem der Mitgliedstaaten befugten Person
zu beglaubigen.

Artikel 56 

Die in Artikel 53 und in Artikel 55 Absatz 2 angeführten Ur-
kunden sowie die Urkunde über die Prozessvollmacht, falls eine
solche erteilt wird, bedürfen weder der Legalisation noch einer
ähnlichen Förmlichkeit.

Kapitel IV: ÖFFENTLICHE URKUN-
DEN UND PROZESSVERGLEICHE

Artikel 57 

(1) Öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufge-
nommen und vollstreckbar sind, werden in einem anderen Mit-
gliedstaat auf Antrag in dem Verfahren nach den Artikeln 38 ff.
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für vollstreckbar erklärt. Die Vollstreckbarerklärung ist von dem
mit einem Rechtsbehelf nach Artikel 43 oder Artikel 44 befassten
Gericht nur zu versagen oder aufzuheben, wenn die Zwangsvoll-
streckung aus der Urkunde der öffentlichen Ordnung (ordre pu-
blic) des Vollstreckungsmitgliedstaats offensichtlich widerspre-
chen würde.

(2) Als öffentliche Urkunden im Sinne von Absatz 1 werden
auch vor Verwaltungsbehörden geschlossene oder von ihnen be-
urkundete Unterhaltsvereinbarungen oder -verpflichtungen ange-
sehen.

(3) Die vorgelegte Urkunde muss die Voraussetzungen für ihre
Beweiskraft erfüllen, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie aufge-
nommen wurde, erforderlich sind.

(4) Die Vorschriften des Abschnitts 3 des Kapitels III sind sinn-
gemäß anzuwenden. Die befugte Stelle des Mitgliedstaats, in dem
eine öffentliche Urkunde aufgenommen worden ist, stellt auf An-
trag die Bescheinigung unter Verwendung des Formblatts in An-
hang VI dieser Verordnung aus.

Artikel 58 

Vergleiche, die vor einem Gericht im Laufe eines Verfahrens
geschlossen und in dem Mitgliedstaat, in dem sie errichtet wurden,
vollstreckbar sind, werden in dem Vollstreckungsmitgliedstaat un-
ter denselben Bedingungen wie öffentliche Urkunden vollstreckt.
Das Gericht oder die sonst befugte Stelle des Mitgliedstaats, in
dem ein Prozessvergleich geschlossen worden ist, stellt auf An-
trag die Bescheinigung unter Verwendung des Formblatts in An-
hang V dieser Verordnung aus.

Kapitel V: ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Artikel 59 

(1) Ist zu entscheiden, ob eine Partei im Hoheitsgebiet des Mit-
gliedstaats, dessen Gerichte angerufen sind, einen Wohnsitz hat,
so wendet das Gericht sein Recht an.

(2) Hat eine Partei keinen Wohnsitz in dem Mitgliedstaat, des-
sen Gerichte angerufen sind, so wendet das Gericht, wenn es zu
entscheiden hat, ob die Partei einen Wohnsitz in einem anderen
Mitgliedstaat hat, das Recht dieses Mitgliedstaats an.

Artikel 60 

(1) Gesellschaften und juristische Personen haben für die An-
wendung dieser Verordnung ihren Wohnsitz an dem Ort, an dem
sich

a) ihr satzungsmäßiger Sitz,

b) ihre Hauptverwaltung oder

c) ihre Hauptniederlassung

befindet.

(2) Im Falle des Vereinigten Königreichs und Irlands ist un-
ter dem Ausdruck "satzungsmäßiger Sitz" das registered office
oder, wenn ein solches nirgendwo besteht, der place of incorpora-
tion (Ort der Erlangung der Rechtsfähigkeit) oder, wenn ein sol-
cher nirgendwo besteht, der Ort, nach dessen Recht die formation
(Gründung) erfolgt ist, zu verstehen.

(3) Um zu bestimmen, ob ein trust seinen Sitz in dem Vertrags-
staat hat, bei dessen Gerichten die Klage anhängig ist, wendet das
Gericht sein Internationales Privatrecht an.

Artikel 61 

Unbeschadet günstigerer innerstaatlicher Vorschriften können
Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats haben und die vor den Strafgerichten eines anderen Mit-
gliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, wegen
einer fahrlässig begangenen Straftat verfolgt werden, sich von
hierzu befugten Personen vertreten lassen, selbst wenn sie per-
sönlich nicht erscheinen. Das Gericht kann jedoch das persönli-
che Erscheinen anordnen; wird diese Anordnung nicht befolgt,
so braucht die Entscheidung, die über den Anspruch aus einem
Rechtsverhältnis des Zivilrechts ergangen ist, ohne dass sich der
Angeklagte verteidigen konnte, in den anderen Mitgliedstaaten
weder anerkannt noch vollstreckt zu werden.

Artikel 62 

Bei den summarischen Verfahren betalningsföreläggande
(Mahnverfahren) und handräckning (Beistandsverfahren) in
Schweden umfasst der Begriff "Gericht" auch die schwedische
kronofogdemyndighet (Amt für Beitreibung).

Artikel 63 

(1) Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet Luxem-
burgs hat und vor dem Gericht eines anderen Mitgliedstaats auf-
grund des Artikels 5 Nummer 1 verklagt wird, hat die Mög-
lichkeit, die Unzuständigkeit dieses Gerichts geltend zu machen,
wenn sich der Bestimmungsort für die Lieferung beweglicher Sa-
chen oder die Erbringung von Dienstleistungen in Luxemburg be-
findet.

(2) Befindet sich der Bestimmungsort für die Lieferung beweg-
licher Sachen oder die Erbringung von Dienstleistungen nach Ab-
satz 1 in Luxemburg, so ist eine Gerichtsstandsvereinbarung nur
rechtswirksam, wenn sie schriftlich oder mündlich mit schriftli-
cher Bestätigung im Sinne von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a)
angenommen wurde.

(3) Der vorliegende Artikel ist nicht anwendbar auf Verträge
über Finanzdienstleistungen.

(4) Dieser Artikel gilt für die Dauer von sechs Jahren ab Inkraft-
treten dieser Verordnung.
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Artikel 64 

(1) Bei Streitigkeiten zwischen dem Kapitän und einem Mit-
glied der Mannschaft eines in Griechenland oder in Portugal ein-
getragenen Seeschiffs über die Heuer oder sonstige Bedingungen
des Dienstverhältnisses haben die Gerichte eines Mitgliedstaats zu
überprüfen, ob der für das Schiff zuständige diplomatische oder
konsularische Vertreter von der Streitigkeit unterrichtet worden
ist. Sie können entscheiden, sobald dieser Vertreter unterrichtet
ist.

(2) Dieser Artikel gilt für die Dauer von sechs Jahren ab Inkraft-
treten dieser Verordnung.

Artikel 65 

(1) Die in Artikel 6 Nummer 2 und Artikel 11 für eine Ge-
währleistungs- oder Interventionsklage vorgesehene Zuständig-
keit kann weder in Deutschland noch in Österreich geltend ge-
macht werden. Jede Person, die ihren Wohnsitz in einem anderen
Mitgliedstaat hat, kann vor Gericht geladen werden

a) in Deutschland nach den §§ 68 und 72 bis 74 der Zivilpro-
zessordnung, die für die Streitverkündung gelten,

b) in Österreich nach § 21 der Zivilprozessordnung, der für die
Streitverkündung gilt.

(2) Entscheidungen, die in den anderen Mitgliedstaaten auf-
grund des Artikels 6 Nummer 2 und des Artikels 11 ergangen sind,
werden in Deutschland und in Österreich nach Kapitel III aner-
kannt und vollstreckt. Die Wirkungen, welche die in diesen Staa-
ten ergangenen Entscheidungen nach Absatz 1 gegenüber Dritten
haben, werden auch in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt.

Kapitel VI: ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN

Artikel 66 

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung sind nur auf solche Kla-
gen und öffentliche Urkunden anzuwenden, die erhoben bzw. auf-
genommen worden sind, nachdem diese Verordnung in Kraft ge-
treten ist.

(2) Ist die Klage im Ursprungsmitgliedstaat vor dem Inkrafttre-
ten dieser Verordnung erhoben worden, so werden nach diesem
Zeitpunkt erlassene Entscheidungen nach Maßgabe des Kapitels
III anerkannt und zur Vollstreckung zugelassen,

a) wenn die Klage im Ursprungsmitgliedstaat erhoben wurde,
nachdem das Brüsseler Übereinkommen oder das Überein-
kommen von Lugano sowohl im Ursprungsmitgliedstaat als
auch in dem Mitgliedstaat, in dem die Entscheidung geltend
gemacht wird, in Kraft getreten war;

b) in allen anderen Fällen, wenn das Gericht aufgrund von
Vorschriften zuständig war, die mit den Zuständigkeitsvor-

schriften des Kapitels II oder eines Abkommens übereinstim-
men, das im Zeitpunkt der Klageerhebung zwischen dem Ur-
sprungsmitgliedstaat und dem Mitgliedstaat, in dem die Ent-
scheidung geltend gemacht wird, in Kraft war.

Kapitel VII: VERHÄLTNIS ZU AN-
DEREN RECHTSINSTRUMENTEN

Artikel 67 

Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Bestim-
mungen, die für besondere Rechtsgebiete die gerichtliche Zustän-
digkeit oder die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen regeln und in gemeinschaftlichen Rechtsakten oder in dem
in Ausführung dieser Akte harmonisierten einzelstaatlichen Recht
enthalten sind.

Artikel 68 

(1) Diese Verordnung tritt im Verhältnis zwischen den Mitglied-
staaten an die Stelle des Brüsseler Übereinkommens, außer hin-
sichtlich der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, die in den terri-
torialen Anwendungsbereich dieses Übereinkommens fallen und
aufgrund der Anwendung von Artikel 299 des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft von der vorliegenden Ver-
ordnung ausgeschlossen sind.

(2) Soweit diese Verordnung die Bestimmungen des Brüsse-
ler Übereinkommens zwischen den Mitgliedstaaten ersetzt, gelten
Verweise auf dieses Übereinkommen als Verweise auf die vorlie-
gende Verordnung.

Artikel 69 

Diese Verordnung ersetzt unbeschadet des Artikels 66 Absatz
2 und des Artikels 70 im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten
die nachstehenden Abkommen und Verträge:

– das am 8. Juli 1899 in Paris unterzeichnete belgisch-
französische Abkommen über die gerichtliche Zustän-
digkeit, die Anerkennung und die Vollstreckung von
gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öf-
fentlichen Urkunden;

– das am 28. März 1925 in Brüssel unterzeichnete bel-
gisch-niederländische Abkommen über die Zuständig-
keit der Gerichte, den Konkurs sowie die Anerkennung
und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun-
gen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden;

– das am 3. Juni 1930 in Rom unterzeichnete französisch-
italienische Abkommen über die Vollstreckung gericht-
licher Urteile in Zivil- und Handelssachen;
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– das am 9. März 1936 in Rom unterzeichnete deutsch-ita-
lienische Abkommen über die Anerkennung und Voll-
steckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen;

– das am 25. Oktober 1957 in Wien unterzeichnete bel-
gisch-österreichische Abkommen über die gegenseitige
Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen und öffentlichen Urkunden betreffend Un-
terhaltsverpflichtungen;

– das am 30. Juni 1958 in Bonn unterzeichnete deutsch-
belgische Abkommen über die gegenseitige Anerken-
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun-
gen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden in Zi-
vil- und Handelssachen;

– das am 17. April 1959 in Rom unterzeichnete nieder-
ländisch-italienische Abkommen über die Anerkennung
und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zi-
vil- und Handelssachen;

– den am 6. Juni 1959 in Wien unterzeichneten deutsch-
österreichischen Vertrag über die gegenseitige Anerken-
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun-
gen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil-
und Handelssachen;

– das am 16. Juni 1959 in Wien unterzeichnete belgisch-
österreichische Abkommen über die gegenseitige Aner-
kennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entschei-
dungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden
auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechts;

– den am 4. November 1961 in Athen unterzeichneten Ver-
trag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem
Königreich Griechenland über die gegenseitige Aner-
kennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entschei-
dungen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zi-
vil- und Handelssachen;

– das am 6. April 1962 in Rom unterzeichnete belgisch-ita-
lienische Abkommen über die Anerkennung und Voll-
streckung von gerichtlichen Entscheidungen und ande-
ren vollstreckbaren Titeln in Zivil- und Handelssachen;

– den am 30. August 1962 in Den Haag unterzeichne-
ten deutsch-niederländischen Vertrag über gegenseitige
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entschei-
dungen und anderer Schuldtitel in Zivil- und Handels-
sachen;

– das am 6. Februar 1963 in Den Haag unterzeichnete
niederländisch-österreichische Abkommen über die ge-
genseitige Anerkennung und Vollstreckung von gericht-

lichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf
dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechts;

– das am 15. Juli 1966 in Wien unterzeichnete französisch-
österreichische Abkommen über die Anerkennung und
die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und
öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und
Handelsrechts;

– das am 28. Mai 1969 in Paris unterzeichnete franzö-
sisch-spanische Abkommen über die Anerkennung und
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und
Schiedssprüchen in Zivil- und Handelssachen;

– das am 29. Juli 1971 in Luxemburg unterzeichnete lu-
xemburgisch-österreichische Abkommen über die An-
erkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet
des Zivil- und Handelsrechts;

– das am 16. November 1971 in Rom unterzeichnete ita-
lienisch-österreichische Abkommen über die Anerken-
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen Ver-
gleichen und von Notariatsakten;

– das am 22. Mai 1973 in Madrid unterzeichnete italie-
nisch-spanische Abkommen über die Rechtshilfe und
die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen;

– das am 11. Oktober 1977 in Kopenhagen unterzeichne-
te Übereinkommen zwischen Dänemark, Finnland, Is-
land, Norwegen und Schweden über die Anerkennung
und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zi-
vilsachen;

– das am 16. September 1982 in Stockholm unterzeichnete
österreichisch-schwedische Abkommen über die Aner-
kennung und die Vollstreckung von Entscheidungen in
Zivilsachen;

– den am 14. November 1983 in Bonn unterzeichneten
deutsch-spanischen Vertrag über die Anerkennung und
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und
Vergleichen sowie vollstreckbaren öffentlichen Urkun-
den in Zivil- und Handelssachen;

– das am 17. Februar 1984 in Wien unterzeichnete öster-
reichisch-spanische Abkommen über die Anerkennung
und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun-
gen, Vergleichen und vollstreckbaren öffentlichen Ur-
kunden in Zivil- und Handelssachen;

– das am 17. November 1986 in Wien unterzeichnete
finnisch-österreichische Abkommen über die Anerken-
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nung und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zi-
vilsachen;

– und, insoweit als er in Kraft ist,

– den am 24. November 1961 in Brüssel unterzeichneten
belgisch-niederländisch-luxemburgischen Vertrag über
die gerichtliche Zuständigkeit, den Konkurs, die Aner-
kennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkun-
den.

Artikel 70 

(1) Die in Artikel 69 angeführten Abkommen und Verträge be-
halten ihre Wirksamkeit für die Rechtsgebiete, auf die diese Ver-
ordnung nicht anzuwenden ist.

(2) Sie bleiben auch weiterhin für die Entscheidungen und die
öffentlichen Urkunden wirksam, die vor Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung ergangen oder aufgenommen sind.

Artikel 71 

(1) Diese Verordnung lässt Übereinkommen unberührt, denen
die Mitgliedstaaten angehören und die für besondere Rechtsgebie-
te die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung oder die Voll-
streckung von Entscheidungen regeln.

(2) Um eine einheitliche Auslegung des Absatzes 1 zu sichern,
wird dieser Absatz in folgender Weise angewandt:

a) Diese Verordnung schließt nicht aus, dass ein Gericht ei-
nes Mitgliedstaats, der Vertragspartei eines Übereinkom-
mens über ein besonderes Rechtsgebiet ist, seine Zuständig-
keit auf ein solches Übereinkommen stützt, und zwar auch
dann, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats hat, der nicht Vertragspartei eines sol-
chen Übereinkommens ist. In jedem Fall wendet dieses Ge-
richt Artikel 26 dieser Verordnung an.

b) Entscheidungen, die in einem Mitgliedstaat von einem Ge-
richt erlassen worden sind, das seine Zuständigkeit auf ein
Übereinkommen über ein besonderes Rechtsgebiet gestützt
hat, werden in den anderen Mitgliedstaaten nach dieser Ver-
ordnung anerkannt und vollstreckt.

Sind der Ursprungsmitgliedstaat und der ersuchte Mitglied-
staat Vertragsparteien eines Übereinkommens über ein besonde-
res Rechtsgebiet, welches die Voraussetzungen für die Anerken-
nung und Vollstreckung von Entscheidungen regelt, so gelten die-
se Voraussetzungen. In jedem Fall können die Bestimmungen die-
ser Verordnung über das Verfahren zur Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen angewandt werden.

Artikel 72 

Diese Verordnung lässt Vereinbarungen unberührt, durch die
sich die Mitgliedstaaten vor Inkrafttreten dieser Verordnung nach
Artikel 59 des Brüsseler Übereinkommens verpflichtet haben,
Entscheidungen der Gerichte eines anderen Vertragsstaats des
genannten Übereinkommens gegen Beklagte, die ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines dritten
Staates haben, nicht anzuerkennen, wenn die Entscheidungen in
den Fällen des Artikels 4 des genannten Übereinkommens nur in
einem der in Artikel 3 Absatz 2 des genannten Übereinkommens
angeführten Gerichtsstände ergehen können.

Kapitel VIII: SCHLUSSVORSCHRIFTEN

Artikel 73 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem Rat
und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss spätestens fünf Jah-
re nach Inkrafttreten dieser Verordnung einen Bericht über deren
Anwendung vor. Diesem Bericht sind gegebenenfalls Vorschläge
zur Anpassung der Verordnung beizufügen.

Artikel 74 

(1) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission die Tex-
te, durch welche die Listen in den Anhängen I bis IV geändert
werden. Die Kommission passt die betreffenden Anhänge entspre-
chend an.

(2) Aktualisierungen oder technische Anpassungen der in den
Anhängen V und VI wiedergegebenen Formblätter werden nach
dem in Artikel 75 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren be-
schlossen.

Artikel 75 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Ar-
tikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 76 

Diese Verordnung tritt am 1. März 2002 in Kraft.
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